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Aussendung zur Begutachtung ~/~~~ 
Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung übermit­

telt in der Anlage den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

das Bundesgesei;Übir sozial- und wirtschaftswissenschaftliche 

Studienrichtungen geandert werden soll. 

Es wird gebeten, bis 

längstens 1. Feber 1993 

Stellung zu nehmen. 

Ferner wird ersucht, 25 Ausfertigungen einer allfälligen Stel­

lungnahme dem Präsidium des Nationalrates zu übermitteln. 

Sollte bis zu obigen Zeitpunkt keine Stellungnahme eingelangt 

sein, wird die do •. Zustimmung zum vorliegenden Gesetzesentwurf 

angenommen; Leermeldungen sind demnach nicht erforderlich. 

Anlage 

Für ~~~;~~~:igkeit 
der A~gUng: 

Wien, 3. Dezember 1992 
Der Bundesminister: 

Dr. Busek 
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Vorblatt 

Problem: 

- Vollziehungsprobleme infolge der hohen Studentenzahlen. 

- Mangelnde Flexibilität bei Änderungsvorschlägen. 

Ziel: 

- Leichtere Handhabung bestimmter Gesetzesstellen 

im Interesse der Studierenden. 

- Anpassung an die Bedürfnisse der Abnehmer. 

Alternative: 

- Beibehaltung der zum Teil unbefriedigenden Situation. 

Kosten: 

- keine. 

EG - Konformität: 

- ist gegeben. 
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Entwurf 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über sozial- und 
wirtschaftswissenschaftliche Studienrichtungen geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundesgesetz über sozial- und wirtschaftswissenschaftliche 
Studienrichtungen, BGBl. Nr. 57/1983, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBl. Nr. 470/1990, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 1 lit d und lit g lauten: 

I 

"d) die Studienrichtung "Betriebswirts<:haft"; 

g) die Studienrichtung "Wirtschaftsinformatik;". 

2. In § 4 Abs. 2 letzter Satz entfallen die Wendungen "die 

Absolvierung aller Vorprüfungen sowie" und "Öffentliche 

Wirtschaft und Verwaltung". 

3. In § 5 Abs. 4 entfällt die Wendung "in beiden Studien­

zweigen." 

4. § 5 Abs. 7 lautet: 

"(7) In der Studienrichtung "Wirtschaftsinformatik" sind 

a) Diplornprüfungsfächer: 
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1. Mathematik und Statistik; 

2. Wissenschafts-, System- und Modelltheorie; 

3. ~rundzüge der Volkswirtschaftslehre; 

4. Grundzüge der Betriebswirts~haftslehre; 

5. Grundzüge der Informatik; 

6. Grundzüge der Wirtschaftsinformatik. 

b) Vorprüfungsfächer: 

1. rnformationsrecht; 

2. Grundzüge der Soziologie." 

5. § 7 Abs. 4 lautet: 

"(4) In der Studienrichtung "Betriebswirtschaft" sind 

\ 

a) Diplomprüfunqsfächer: 

1. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre; 

2. zwei besondere Betriebswirtschaftslehren nach 

Wahl des Kandidaten; 

3. Volkswirtschaftstheorie, Volkswirtschaftspolitik 

und Finanzwissenschaften. 

b) Vorprüfungsfächer: 

1. Grundzüge des öffentlichen Rechts; 

2. das vom Kandidaten gewählte Fach (§ 13)." 

6. § 7 Abs. 6 lit b Z 1 lautet der Ein"Ieitungssatz: 

"1. eines der folgenden Fächer nach Wahl des Kandidaten oder 

unter Berücksichtigung des S 13 ein Fach, das die 

Studienrichtung sinnvoll ergänzt:." 
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7. § 7 Abs. 7 lautet: 

"(7) In der Studienrichtung Wirtschaftsinformatik sind: 

a) Diplomprüfungsfächer: 

1. Betriebswirtschaftslehre für 

Wirtschaftsinformatiker; 

2. Informationsmanagemen~; 

3. Software Engineering; 

4. Planung und Realisierung von Informatikprojekten; 

5. Daten Engineering und Wissensverarbei.tung; 

6. eines der folgenden Fächer nach Wahl des Kandidaten: 

besondere Informatik, 

besondere Wirtschaftsinformatik, 

besondere Betriebswirtschaftslehre; 

7. Anwendungen der Wirtschaftsinformatik. 

b) Vorprüfungsfächer: 

1. Kommunikationssysteme; 

2. Techniksoziologie und Technikpsychologie." 

8. § 9 Abs. 3 lautet: 

"(3) Das Thema der Diplomarbeit ist den Fächern "Allgemeine 

Betriebswirtschaftslehre"., "Besondere Betriebswirtschafts­

lehre", "Brziehungswissenschaft" oder "Wirtschaftspädagogik 

einschließlich der Didaktik der wirtschaftswissenschaftlichen 

Fächer" zu entnehmen. Wird das Thema einem anderen Diplom- oder 

Vorprüfungsfach der zweiten Diplomprüfung entnommen, hat es 
I 

einen unmittelbaren Bezug zum Ausbildungsziel der Studien-

richtung aufzuweisen. vor der Themenvergabe ist der Bezug zum 

Ausbildungsziel vom zuständigen Organ festzustellen." 
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9. Dem § 12 Abs. 3 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) Ausländische Studierende, deren Mutter- oder 

Bildungssprache nicht Deutsch ist, sind berechtigt, Deutsch als 

lebende Fremdsprache gemäß Abs. 2 zU wählen." 

10. § 14 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Soferne das Thema der Diplomarbeit einem der Grundzüge 

Fächer entnommen wird, ist § 10 nicht anzuwenden." 

11. Der bisherige § 19 erhält die Bezeichnung "§ 19 Abs. 1". 

12. § 19 Abs. 2 bis 4 lauten: 

"(2) Ordentliche Hörer des Studienzweiges "Öffentliche 

Wirtschaft und Verwaltung" sind berechtigt, ihr Studium nach 

den bisher geltenStudienvorschriften fortzusetzen und zu 

beenden. 

(3) Ordentliche Hörer, die mit Inkrafttreten dieser Novelle, 

längstens bis 30.September 1994, ihr'Studium noch nach den 

aufgrund des Bundesgesetzes über sozial- und wirtschafts­

wissenschaftliche Studienrichtungen, BGBl. Nr. 179/1966, 

geltenden Studienplänen absolvieren, haben unter 'Anwendung der 

§21 A1;:>s. 1 und 5 des Allgemeinen Hochschul - Studiengesetzes -

AHStG - auf die für die einzelnen Studienrichtungen (Studien­

zweige) geltenden Studienpläne nach den Bestimmungen des 

Bundesgesetzes über sozial- und wirtschaftswissenschaftliche 

Studienrichtungen, BGBI. Nr. 57/1983 in der Fassung dieses 

Bundesgesetzes, spätestens ab l. Oktober 1994, zu wechseln. 

(4) Dieses Bundesgesetz in der Fassung der Novelle .... tritt 

mit .•... in Kraft." 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

In den vergangenen Jahren befaßten si~h zahlreiche Fachver­

treter der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten 

der Universitäten beziehungsweise der Wirtschaftsuniversität 

Wien mit Fragen der ~tudienreform, da ihrer Ansicht nach das 

erst am 1. Oktober 1983 in Kraft getretene neue besondere 

Studiengesetz gewisse Schwächen aufweise. Einem nicht uner­

heblicheti Teil der Studierenden ist es nicht möglich, ihr 

Studium, unabhängig vom jeweils gewählten Studienzweig, 

innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Studiendauer 

von acht Semestern abzuschließen. Einer der Gründe liegt bei 

der V~llziehung einzelner Bestimmungen, die auch auf Grund'der 

hohen Studentenzahlen, nur mit Schwierigkeiten zu bewältigen 

ist. 

Dieser Diskussionsprozeß, der fakultäts- bzw. universitätsin­

tern, jedoch nur zum Teil gesamtösterreichisch in den betrof­

fenen Studienkommissionen beziehungsweise Gesamtstudienkommis­

sionen geführt wurde, brachte das Ergebnis, daß noch zuwenig 

Erfahrungen mit Absolventen, die bereits im Wirtschaftsleben 

stehen, gemacht wurden und daher eine umfassende Neuregelung 

noch nicht gewünscht werde, daß aber eine Novellierung zwecks 

leichterer Handhabung einzelner Bestimmungen sehr begrüßt 

werde. In der vom Bundesministerium für Wissenschaft und 

Forschung durchgeführten Erhebung und Feststellung von Mängeln, 

die das geltende besondere Studiengesetz in der Vollziehung 

aufweist, wurde geprüft, in welcher Weise einerseits den 

Studierenden zwecks Vermeidung von Studienverzögerungen und 

andererseits der Verwaltung, sei es in der Universitätsdirek­

tion oder in den zuständigen Studien- und Prüfungskommissionen 

entgegengekommen werden kann. Als Beispiel einer Verwaltungs-
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vereinfachung istdie lineare Überleitung der noch nach dem 

Bundesgesetz über sozial- und wirtschaftswissenschaftliche 

Studienrichtungen aus dem Jahre 1966 inskribierten ordentlichen 

Hörer zu nennen. 

Bemerkenswert ist, daß -der Studienzweig "Betriebswirtschaft", 

der von über 30.000 ordentlichen flörern inskribiert wird, nicht 

in einer gesamtösterreichischen Studienkommission beraten wird, 

damit gemeinsam ein so wichtiger F~chbereich abgedeckt und 

evaluiert wird. Diese fehlende oder unzureichende Kommunikatio'n 

war auch maßgeblich dafür, daß das Bundesministerium für 

Wissenschaft und Forschung einen Mängelkatalogauf Grund der 

gesammelten Erfahrungen den betroffenen Fakultäten einschließ­

lich der Wirtschaftsuniversität Wien zwecks Meinungsbildung und 

Entscheidungsfindung übermittelt hat. 

Der gegenständliche Entwurf, der zwar an dem Grundprinzip des 

Studiengesetzes festhält, berücksichtigt nun im Interesse der 

Betroffenen einige Reformanliegen und enthält damit im 

Zusammenhang auch gewünschte Adaptierungen und Umgestaltungen 

der Fächerkataloge. 

Die verfassungsrechtliche Grundlage bildet Art. 14 B-VG. 
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Besonderer 'J'eil 

Zu Z 1,3 und 5: 

Der Studienzweig der Studienrichtung Betriebswirtschaft 

"Öffentliche Wirtschaft und Verwaltung" wurde. von Beginn an 

von den Studierenden nur in. sehr geringem Umfang angenommen. 

Es ist anzunehmen, daß sich ein Student, der sich zu einem 

Wirtschaftsstudium entschließt, nicht nach erfolgreichem 

Abschluß einem ."Non profit - Bereich" widmen will, denn diese 

Sparte wird durch die sozialwirtschaftlichen Studien, wie 

Soziologie und Sozialwirtschaft ohnedies ausreichend abgedeckt. 

Die bestehenden Schwerpunkte dieses Studien zweiges könnten 

durch Einführung einer besonderen Betriebswirtschaftslehre im 

zweiten Studienabschnitt des Regelstudiums Betriebswirtschaft 

angeboten werden. Aus Gründen der Flexibilität kann, weiters 

eine Auflistung der Wahlfächer im Bereich der besonderen 

Betriebswirtschaftslehre entfallen. 

Zu Z 2: 

Da nunmehr die Studienrichtung Handelswissenschaft auch an der 

Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Univer­

sität Linz eingerichtet ist, sollten die Probleme, die an der 

Wirtschaftsuniversität Wien durch das gesetzliche Hindernis, 

die Vorprüfung in den Fremdsprachen jedenfalls vor dem letzten 

Teil der ersten Diplomprüfung ablegen zu müssen, vermieden 

werden. In der Verwaltungspraxis hat gerade im Fremdsprachenbe­

reich die unterschiedliche Bezeichnung entweder als 

Vorprüfungsfach oder als Diplomprüfungsfach - dazu geführt, daß 

ein Großteil der Studierenden ein Doppelstudium, zumeist 

"Betriebswirtschaft" und "Handelswissenschaft" inskribieren, um 

dann im Wege der gegenseitigen Anrechnung und Anerkennung die 

E;ntscheidung, welche Stüdienrichtung letztendlich abgeschlossen 

wird, erst zu einem späteren Zeitpunkt treffen zu können. 
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Die besondere Situation im Fremdsprachenbereich rechtfertigt 

eine solche Ausnahmeregelung, da sie für die Vollziehung 

wesentliche Erlei~hterungen bringt. 

Zu.Z 1,4 und 7: 

Bereits im Jahre 1988 wurde eine Arbeitsgruppe zur Reform des . 

Studiums der Studienrichtung Wirtschaftsinformatik einge­

richtet, der alle drei Kurien angehörten. Der mit Fachver­

tretern aus der Wirtschaft und aus dem In- und Ausland 

ausg~arbeitete Vorschlag wurde in der Folge in der gesamt­

österreichischen Studienkommission ausführlich diskutiert und 

beraten. 

Wesentlich ist der Wegfall der Aufsplitterung dieser Studien­

richtung in zwei Studienzweige und die Neustrukturierung unter 

Beachtung der Kompatibilität der Studien vor allem mit den in 

den Nachbarländern, Schweiz und Deutschland bereits geltenden 

einschlägigen Studienvorschriften. 

Während des ersten Studienabschnittes, dem Grundstudium, soll. 

sich der Studierende mit den theoretischen und methodologischen 

Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften und der Informatik, 

mi t den wirtschafts-, sozial- und informations,wissenschaft­

lichen Hilfsdisziplinen, deren Beherrschung für das weiter­

führehde Studium unterläßlich ist und mit den wichtigsten 

Fakten des Wirtschaftslebens vertraut machen. 

Im zweiten Studienabschnitt, dem Hauptstudium, soll dem 

Studierenden die Fähigkeit vermittelt werden, konkrete 

problemstellungen der Wirtschaftspraxis im Bereich des 

Informationsmanagement nach wissenschaftlichen Kriterien zu 

bearbeiten und entsprechende Lösungen zu gestalten. 

279/ME XVIII. GP - Mündliche Anfrage (gescanntes Original) 19 von 32

www.parlament.gv.at



279/ME XVIII. GP - Mündliche Anfrage (gescanntes Original)20 von 32

www.parlament.gv.at



t 
... 3 -

Zu Z 6 und 8: 

Die Einschränkung der Erweiterungsmöglichkeit des Wahl­

fächerkataloges in der Studienrichtung "Wirtschaftspädagogik" 

scheint nicht mehr gerechtfertigt und kann daher entfallen. 

Derzeit wird die Wahl des Diplomarbeitsthemas in hohem Ausmaß 

eingeschränkt. Mit der Neuregelung und Ergänzung ist eine 

flexiblere Handhabung bei der Themenwahl möglich. 

Zu Z 9: 

In dieser Bestimmung sind die Wahlmöglichkeiten, die den Stu­

dierenden im Bereich der Fremdsprachenausbildung zur Verfügung 

stehen, geregelt. Auf Grund des Umstandes, daß zahlreiche 

ausländische Studierende in Österreich ein Stuqium absolvieren, 

1st nunmehr Qaran gedacht, die Bestimmung im Interesse dieser 

ausländischen Studierenden, deren Mutter- oder Bildungssprache 

nicht Deutsch ist, zu öffnen, indem sie Deutsch als Fremd­

sprache zu wählen berechtigt sind. 

Zu Z 10:' 

Mit BGBl.Nr. 470/1990, wurde § 14 Ab·s. 1 des sozial- und wirt­

schaftswissenschaftlichen Studiengesetzes dahingehend geändert, 

daß das Thema der Diplomarbeit den Diplomprüfungsfächern der 

ersten und der zweiten Diplomprüfung sowie den Vorprüfungsfä­

chern der zweiten Diplomprüfung der jeweils gewählten Studien­

richtung entnommen werden kann. Diese Angebotserweiterung für 

die Studierenden wurde jedoch für die Vollziehung zum Problem, 

da pei der Möglichkeit, eine Diplomarbeit in 11 Grundzügefächern11 

anzufertigen, die Arbeit dem Erfordernis der Wissenschaftlich­

keit dann nicht entsprechen kann, wenn diese Themenwahl auf 

Grundzüge beschränkt bleiben muß. Aus diesem Grunde wurde 

nunmehr ausdrücklich in § 14 Abs. 1 der Satz angefügt, daß 

bei der Diplomarbeit aus einem solchen Fach die Beschränkung 

auf die Grundzüge des Faches nicht gelten soll. 
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Zu Z 11: 

Ordentliche Hörer des Studienzweiges "Öff.entliche Wirtschaft 

und Verwaltung", die sich im zweiten Studienabschnitt befinden, 

sollen ihr Studium abschließen können. 

Übergangsbestimmungen für jene Studierende, die noch nach den 

alten Studienvorschriften studieren, sind vorgesehen, da es den 

für die Vollziehung verantwortlichen Organen der Universitäten 

nicht zumutbar ist, mehrere Studiengesetze nebeneinander 

anwenden zu müssen. Im Hinblick auf die Stoffidentität des 

geltenden Studiengesetzes mit dem Studiengesetz aus dem Jahre 

1966 scheint es gerechtfertigt, eine generelle lineare Überlei­

tung der Studenten, die noch nach dem Studiengesetz aus dem 

Jahre 1966 studieren, zu normieren. Diese Regelung kommt den 

"Altstudenten 'l schon deshalb entgegen, da nach dem derzeit 

geltenden Studiengesetz die Teilprüfungen als Einzelprüfungen 

abzulegen sind und demnach die kommissionellen Prüfungen, die 

nach dem vorher geltenden Studiengesetz vorgeschrieben waren, 

entfallen. Mit dieser Regelung ist ein Schritt zur Verwaltungs­

vereinfachung an den Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen 

Fakultäten beziehungsweise Universitätsdirektionen erreicht. 
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G EG E N tl BE R S '1' E L LU NG 

ALT E FASSUNG 

S 3 AlI8. 1 

14 

d) cU.. Stu4Lenrlc:ht~ ·Betrlebaw1J:tacbdt· aLt d_ StllCl1-
__ 1CJe1l 

1. • BetrlebavU:tac:haft • , 

2. 'öff_tUche VU:Uc:h&ft und V~t\mg·, 

g) cU.. Stu4Lenrlc:htllll9 'Wl:ctacbdtdnfo:m&t1k~ aLt d.n 
Stu4Len_lgen 
1. • BetrlebaLnf_t1Jc' , 
2. 'Vlrtac:hafta- und Verwaltunvalnto:mat1k·, 

(2) Dl. 11I1& .. ~ aia 'fel1pdtunv_ cIc _ten DLploapri­
f~ a.tat cU.e Iu.la:1ptLon und 're1ln&bM an cIc ~1entiUlm9.­
Lehrv.rllUtalt~ ·tinfUllnng Ln da. StlMÜ.lIII cIc 80.1&1- \IlId 

W1:ctacbaft.wia.enac:haften·, cU.. als Bloolc .. BegLnll 81nu jeden 
S_atar. abgehalten wird, .owi. dl. Xnalcrlpt101l 1IJI4 cU.. Br­

bringung der ÜI StllCllenplan 9"'& S 27 AN. 2 .. tG vorg.­
.chrlebenen LeLatung.II&CIh_iae vorAUS. D1. 11I1&a.~ aur l.ta­
tan 'fel1prit~der . er.ten DLp1ollprl1fUAg .. tat allCb cU.. ANol­
vlerung aller Vorprit~ aovi. den kc:hwa1. cIc IteMtni. 

eine. ffll: da. 8tu4L1III cIc 8oaW- \IlId WuuClhattav1 •• enac:haften 

wlc:htigen lebenden rn.1IIprac:he und ffll: cU. 8tu41udchtllll9en 

Betrieb.w1rt.chaft, öffentUche W1rt.chaft lIIId Vuva1tllllg, Han­
del.wl .. eu.c:hatt, W1:ctachaftaplcl&gOlJ1Jc, SOaWvUtac:haft .ow1. 
W1rtaebaft.Womat1Jc den koh_1. de. bchIaUAg._ 111 Ua­
fang d .. Lehrplane. dar Iliuldel.,&Icadu1 __ 118. 

S 5 

( 4 ) In der Stu41enr1chtlllllJ 8etrl&bavirt.c:haft .ind in 
beiden Stu4Lenawelgen 

A) Dlplomprüfllllg.flcheri 

1. GJ:Im4al1ge cIc Betr1&baw1:ctacb&ftalebn e1uchl1ea­

lic:h Datenvererbe1tllll9' 
2. GJ:Im4al1ge cIc politi.chen ~. IIIlter BerI1clcaich­

tllJ111l9 dar __ SOa1al- und Wirtacb&ftage.ch1ch­
te, 

3. eine. der folgend8n Fieber nach Wahl da. bllcU.daten 

GJ:Im4al1ge da. 'r1ya~cbt., 

Grwu1a11ge der &n9_anclten .. ~t1k und Statht1k 
fllr Soa1al- und WLrtachaft.wi .... cb&ftler, 

Grwu1al1ge und Xethod_ der SOI10101J1e. 

b) Vorprllfllllgdlc:heri 

1. eine. der beiden IIIlUr Ut •• I 3 nLc:htg_lblten 
F&c:her, 

2. da. andere der be1cleA unter l1t •• I 3 AJ.chtVewllhl-
tu rllc:her, . 

3. eine P~prache g..a.o S 12 AlI8. 2 nach lfahl dea 
IC&IIdJ.daten. 

" 

NEU E FASSUNG 

'd) dle Stu4Lenrlc:htung 'Betriebawlrtaebaft'l 

9) dl. Stu4Lenrlchtllllg ·W1rtaebaft.1nfomat1k;·. 

In S 4 ~. 2 letlt.r S.tl entfillt dle Wendung 

'dle Abaolv1erung aller vorprllfungen Bow1e'. 

In S 5 AN. 4 entfillt dle Wendung ~ln belden StllCllen­

awe1gen.' , • 
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(7) In der Studienrichtung Wirtachafta1nfocmatik aind 

a) DiplOlllprUfungafllcherl . 
1. Mathematik und Statiatik aowie GrundaUge der Info%m4tik; 
2. GrundaUge der .,.triebaw1rtachaftalehre, 
3. GrundaUge der politiaeben Ökonomie unter Be:Uckaichtiqung 

der neueren Soaial- und Wirtachaftageachichte, 

b) vorprUfungsfllcherl 
1. Orqaniaationalehre, 
2. einea der. folgenden rllcher nach Wahl dea JiancI1datenl 

GrundaUge dea Privatrechts, 
GrundzUge dea öffentlichen Rachta; 

3. eines der folgenden Fllcher nach Wahl dea Kandidatenl 

5 7 

eine Fremdaprache gemll.8 5 12 Aba. 2 nach Wahl dea Kandi­
daten, 
GrundzUge und Kathoden der Soz10lO9ie. 

( 4) In der Studienr1chtung Betriebawirtachaft Bind 

a) D1plomprUfunqaflicherl 
1. Im Studien zweig Betriebawirtachaft I 

aal Allgemeine Betriebwirtachaftalehre, 
bb) eine beaondere Betriebawirtachaftslehre nach Wahl des 

ltandidaten, 

cc) eine zweite beaondere Betr1ebawirtachaftalehre nach 
Wahl dea JiancI1daten, 

dd) Volkawirtachaftatheorie, Volkawirtachaftapolit1k und 
Finanzwiaaenachaften, 

2. 1m Studienzweig Öffentliche Wirtachaft und Verwaltung I 
aa) Betriebawirtachaftalehre der öffentlichen Verwaltung 

und der öffentlichen Wirtachaftaunternehmungen; 
bb) Pinanzwiaaenachaften; 

CC) Volkawirtachaftstheorie und Volkawirtachaftapolitik 
unter beaonderer Be;Uckaichtiqung der öffentlichen 
Verwaltung und der öffent11chen Wirtachaftaunterneh_ 
mungen; 

dd) GrundzUge dea öffentliChen Rechts; 
b) VorprUfungaflicherl 

1 •. 1m Studienzweig Betriebawirtschaftl 
aa) GrundzUge dea öffentlichen Rechta, 

bb) nach Wahl dea ltand1daten unter BerUCkaichtiqung des 
5 13 ein Fach, daa die Studienrichtunq ainnvoll er­
gllnzt, oder abe.r einea der folgenden Fllcherl 
e1ne apeaielle 80z10l091e nach Wahl dea Kand1daten, 
F1nanzrecht, 

Arbeitsrecht und GrundzUge dea 80a1alrechta, 
GrundaUge der InfO%aatik, 

eine angewandte Paychologie, d1e die 8tudienrichtung 
ainnvoll erqlnzt, nach Wahl dea Kand1daten, 
TecMolO9ie, 
Soaial- und Wirtachaftageachichte, 
Handela- und Wertpapierrecht, 
Neuere Geachichte und Zeitgeachichte, 

2 

"(7) In der Studienrichtung "Wirtachaftainfo%m4tik" aind 

a) DiplOlllprGfungsfllcherl 
1. Mathematik und StatUtik; 
2. Wiaaenschafta-, Syatem- und Hodelltheorie; 
3. GrundzUge der Vollkswirtachaftalehre, 
4. GrundzUge der Betriebawirtachaftalehre; 
S. GrundzUge der Into%m4tik; 
6. GrundzUge der Wirtachaftsinfo%m4tik. 

b) VOrprUfungaflicherl 

1. Info%m4tionarecht, 
2. GrundzUge der SoziolO91e." 

"(4) In der Studienrichtung "Betriebswirtachaft" sind 

a) DiplomprUfungaflicherl 

1. Allgemeine Betriebawirtachaftalehre; 
2. zwei beaondere Betr1ebawirtachaftalehren nach 

Wahl dea Kandidaten; 

3. Volkawirtachaftatheor1e, VOlkawirt8chaftapol1 tik 
und rinanawiaaenachaften. 

b) VOrprüfungaflicherl 

1. GrundaUge dea öffentlichen Rechta; 

2. daa vom ltandidaten gewllhlte Fach (5 13).' 

I 
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2. 1m Studiensweig öffentliche Wirtschaft und Verwaltung. 
aal eine. der folgenden Facher nach Wahl de. Kandidaten. 

verwaltung.lehre, 
Finanzrecht, 
GrundzUge d.~ Informatik; 

bb) nach Wahl de. Kandidaten unter BerUck.cihtigung de. 
S 13 ein Fach, da. die Studienrichtung Binnvoll er­
g&nzt, oder &bar eines der folgenden Facher. 
Betriebc- und Organisation.soziologie, 
Heuere Geschichte und Zeitge.chichte. 

(6) In der Studianrichtung "Wirtschaftspl1dagogilc" Bind 

a) DiplomprUfunqsfacher. 
1. Allgemeine Betrieb.wirtschaftslehre; 
2. eine besondere Betriebswirtschaftslehre nach Wahl de. 

Kandidaten, 
3. Erz~ehungswissenschaft; 
4. Wirtschaftspldagogilc einsqh11eSlich der Didaktilc der 

wirtschaftswissenschaftlichen Facher; 
b) VorprUfungdacher. 

1. eines dar folgenden Facher nach Wahl des Kandidaten. 
GrundzUge des öffentlichen ReChts, 
F.lnanzrecht, 
Arbeitsrecht und GrundzUge de. Sozialrachts, 
Heuere Geschicht,e und Zeitgeschichte, 
eine sweite besondere Betriebswirtschaftslehre nach Wahl 
des Kandidaten, 
Betriebspldagogilc, 
Didaktilc der Vollc8wirtschatslehre; 

2. ein zweite. der in Z 1 genannten Facher nach Wahl de. 
Kandidaten; 

3. GrundzUge der VOllcswirtschaftstheorie und der Vollcswirt­
schaftspolitilc. 

(7) In der Studienrichtung W1rt.chaftsinformatilc sind 

a) DiplomprUfungsUcher. 
1. 1m Studiensweig BetriebBinformatilc. 

aal Systemanalyse, 
bb) Datenorganiaation; 
CC) einea der folgenden Facher nach wahl des Kandidaten. 

Allgemeine Betriebawirtschaftalehre, 
eine beaondere Betrieb8Wirtschaftslehre nach Wahl des 
Kandidaten; 

dd) eine besondere Betrieb.wirtachaftslalU:a," die von 
einer allenfalls unter lit. cc gaw&hlten besonderen 
Betrie~.wirtschaftalehre verschieden aein auS; 

2. 1m Studienzweig Wirtachafts- 'und Verwaltungainformatilc. 
aal Syatemanalyse, 
bb) Datenorganiaation, 
CC) einea der folgenden Facher nach Wahl des Kandidaten. 

Betrieb.wirtachaftslehre der öffentlichen Verwaltung 
und der öffent,lichen Wirtschaftsunternelllaungen, 
Volle.wirtschaftatheorie ~d Vollc8wirtachaftapolitilc; 

dd) Finanzwisaenschaften und rinanzrecht, 

b) VorprUfungafacher in beiden Studienaweigen Bind. 

1. AnwendungsprogruaJ.erung, 
2. eines der folgenden Fachet nach Wahl,des Kandidaten. 

Unternehmungs forschung , 
angewandte Statiatilc, 
ölconoaetrie. 

3 

S 7 Abs. 6 lit b Z 1 lautet der Einleitungssatz. 

"1. einea der folgenden Facher nach Wahl daa I4ndidaten oder 
unter BerUclcaichti9Ußg des S 13 ein Fach, daa die 
Studienric;:htung ainnvoll ergbzt •• • 

"(7) In der Studianrichtung WirtsChaftsinformatilc sind. 

a) Diplo.prU!ungafacher. 

1. Betriebswirtachaftslehr fUr Wirtschaftsinformat1lcer; 
2. Intomations_gement, 
3. Planung und Realisierung von Informatilcprojelcten; 
4. Software Engineering; 
5. Daten Engineering und Wissensverarbeitung; 
6. Koaaunikationssy.tame; 
7. eines der folgenden Facher nach Wahl des Kandidaten: 

Besondere Informatilc, 
Beaondere Wirtschaftsinformatilc, 
Beaondere Betriebswirt.chaftslehre. 

b) VorprUfungafach. 

Anwendungen dar Wirtschaftsinformatilc." 
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S 9 

(3) Das 'J.'hema der Dipl-.rbeit 1st den Flchem "AllV_ine 
Betriebswirtschaftslehre", "ErsiehunV.wi •• enschaft". oder "Wirt­
schaft.pIldaVOVik einachließlich der Didaktik der wirtachafta_ 
wiaaenschaftlichen FIeber" su entnehmen. 

S 14 

(1) Daa ~hema der Dipl-.rbeit iat den DiplomprUfunvafl_ 
ehern der eraten DiplomprUtunv der vewlh1ten StudienrichtunV 
oder den DiplomprUfunvaflcharn und VOrprUfunvaflcharn der swei­
ten DiplomprUfung dar gewllhlten Studienrichtunv KU entnehmen. 

4 

"(3) Daa ~h ... dar Diplomarbeit i.t den Flehern "Allvameine 
Betriebawirtachaftalehre", "Besondere Betriebawirtachafts_ 
lehre", "Erziehungawiasenachaft" oder "WirtschaftaplldagOVik 
einachließlich der Didaktik der wirtachaftawiaaenschaftlichen 
Fleher" zu entnehmen. Wird das ~h ... ein_ anderen Diplom- oder 
VOrprUfungdach dar sweiten DiplomprUfunv entn~n, hat ea 

einen unmittelbaren Bezug aum Auabildungsziel dar Studien­
richtung aufsuweiaen. Vor der ~h_ver;abe iat der BeauV zum 
Auabildungaaiel vom auatllndigen Organ festzuatellen." 

"Sofern daa 'J.'h ... der Diplomarbeit ein .. der GrundaUge _ 
Flcher entn~ wird, 1st S 10 nicht anzuwenden." 
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